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§ 1 Allgemeines 
 

(1) Die Verkaufsbedingungen der AQ Riedel Trafobau GmbH (im Folgenden: Riedel) gelten ausschließlich; entgegenstehende 
oder von diesen Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers werden nicht anerkannt, es sei denn, es 
erfolgt eine ausdrückliche schriftlich Zustimmung zu ihrer Geltung. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten auch 
dann, wenn in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestel-
lers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausgeführt wird. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle 
gegenwärtigen und künftigen Bestellungen von Lieferungen und sonstigen Leistungen. Schriftlichkeit im Sinne dieser Ver-
kaufsbedingungen schließt Schrift- und Textform (z.B. Brief, Email, Telefax) ein. Gesetzliche Formvorschriften und weitere 
Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt. 

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen Riedel und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in 
diesem Vertrag schriftlich niederzulegen. Mündlich oder telefonisch erteilte Bestellungen bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit 
daher der nachträglichen schriftlichen Bestätigung durch Riedel. 

(3) Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern gemäß § 310 Abs. 1 BGB. 

 
§ 2 Angebot - Angebotsunterlagen 
 
(1) Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so kann Riedel diese innerhalb von 2 Wochen annehmen. 
(2) An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im Folgenden: Unterlagen) behält sich Riedel seine eigen-

tums- und urheberrechtlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Die Unterlagen dürfen nur nach vor-
heriger Zustimmung durch Riedel Dritten zugänglich gemacht werden und sind, wenn der Auftrag Riedel nicht erteilt wird, 
auf Verlangen unverzüglich an Riedel zurückzugeben.  

(3) An Standardsoftware und Firmware hat der Besteller das nicht ausschließliche Recht zur Nutzung mit den vereinbarten 
Leistungsmerkmalen in unveränderter Form auf den vereinbarten Geräten. Der Besteller darf ohne ausdrückliche Vereinba-
rung eine Sicherungskopie der Standardsoftware erstellen. 

 

 
§ 3 Preise - Zahlungsbedingungen  
 
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten die Preise „EXW Incoterms 2020“, ausschließlich Ver-

packung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. 
(2) Bei Kupfernotierungen größer als 1,53 €/kg berechnen wir entsprechend des angegebenen Kupfereinsatzgewichtes einen 

Kupferzuschlag. Basis ist die Durchschnittsnotierung des der Lieferung vorangegangen Kalendermonats. 
(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
(4) Hat Riedel die Aufstellung oder Montage übernommen und ist nicht etwas anderes vereinbart, so trägt der Besteller neben 

der vereinbarten Vergütung alle erforderlichen Nebenkosten wie Reise- und Transportkosten sowie Auslösungen. 
(5) Zahlungen sind frei Zahlstelle Riedel zu leisten. 
(6) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen 

oder 14 Tagen 2% Skonto ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Riedel ist berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise 
nur gegen Vorkasse durchzuführen. Ein entsprechender Vorbehalt wird von Riedel spätestens mit der Auftragsbestätigung 
erklärt. Im Übrigen gelten für verspätete Zahlungen des Bestellers die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zah-
lungsverzuges. 

(7) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder 
von Riedel anerkannt sind. Außerdem ist der Besteller zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur befugt, soweit 
sich der Gegenanspruch aus dem gleichen Vertragsverhältnis ergibt. 

 
§ 4 Lieferzeit 
 
(1) Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen, 

erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, insbesondere von Plänen, sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungs-
bedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig 
erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn Riedel die Verzögerung zu vertreten hat. 

(2) Ist die Nichteinhaltung von Lieferfristen durch Riedel zurückzuführen auf 
a) höhere Gewalt, z. B. Mobilmachung, Krieg, Terrorakte, Aufruhr, oder ähnliche Ereignisse (z. B. Streik, Aussperrung), 
b) Virus- und sonstige Angriffe Dritter auf das IT-System von Riedel, soweit diese trotz Einhaltung der bei Schutzmaßnah-

men üblichen Sorgfalt erfolgten, 
c) Hindernisse aufgrund von deutschen, US-amerikanischen sowie sonstigen anwendbaren nationalen, EU- oder interna-

tionalen Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts oder aufgrund sonstiger Umstände, die von Riedel nicht zu vertreten 
sind, oder 

d) nicht rechtzeitige oder ordnungsgemäße Eigenbelieferung, 
e) Pandemien oder Epidemien, 
f) ohne Verschulden von Riedel nicht erteilte oder nicht nutzbare Ausfuhrgenehmigungen, 
so informiert Riedel den Besteller umgehend und teilt die voraussichtliche, neue Lieferfrist mit. Ist die Leistungserbringung 
auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht möglich, ist Riedel berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten oder 
eine Vertragsanpassung unter Beachtung der Grundsätze von Treu und Glauben zu verlangen.  

(3) Der Eintritt des Lieferverzugs von Riedel bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mah-
nung mit Nachfristsetzung von mindestens 2 Wochen durch den Besteller erforderlich. Wird auch diese Nachfrist von Riedel 
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schuldhaft nicht eingehalten, so kann der Besteller, sofern er glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist, 
eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges beginnend mit dem Ende der gesetzten Nachfrist in Höhe von 
0,5% des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 5% des Lieferwerts der verspätet gelieferten Ware, geltend 
machen. Riedel bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Besteller kein Schaden oder nur ein wesentlich geringerer Scha-
den als vorstehende Pauschale entstanden ist. 

(4) Sowohl Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der Lieferung als auch Schadensersatzansprüche 
statt der Leistung, die über die in Nr. 3 genannten Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen verzögerter Lieferung, auch 
nach Ablauf einer gegenüber Riedel etwa gesetzten Frist zur Lieferung, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des 
Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet 
wird. Vom Vertrag kann der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung 
der Lieferung von Riedel zu vertreten ist. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden. 

(5) Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft 
verzögert, kann dem Besteller durch Riedel für jeden weiteren angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Prei-
ses der Gegenstände der Lieferungen, höchstens jedoch insgesamt 5 %, berechnet werden. Der Nachweis höherer oder 
niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen. 

 

 
§ 5 Gefahrübergang 
 
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist die Lieferung „EXW Incoterms 2020“ und auf Gefahr des 

Bestellers vereinbart. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht auf den 
Besteller über, wenn die Ware zum Versand gebracht oder abgeholt worden ist. Dies gilt auch, wenn es sich um frachtfreie 
Lieferungen ohne Aufstellung oder Montage handelt. Die Abnahme der Ware muss nach Fertigstellung erfolgen. Lieferter-
mine werden nach Möglichkeit eingehalten und sind unverbindlich. 

(2) Für die Rücknahme von Verpackungen gelten gesonderte Vereinbarungen. 
(3) Sofern der Besteller es wünscht, wird Riedel die Lieferung durch eine Transportversicherung auf Kosten des Bestellers 

einrichten.  
  

 
§ 6 Mängelhaftung 
 
(1) Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern. Mängelansprüche 

des Bestellers setzen voraus, dass dieser seine nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 
ordnungsgemäß nachgekommen ist. Riedel haftet ferner nicht für Mängel, die dem Besteller bekannt oder grob fahrlässig 
unbekannt sind.  Für Sachmängel haftet Riedel nur wie folgt: 

(2) Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl von Riedel unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu 
erbringen, die einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag. Ist 
die von Riedel gewählte Art der Nacherfüllung im Einzelfall für den Besteller unzumutbar, kann er sie ablehnen. Das Recht 
von Riedel, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. 

(3) Ansprüche auf Nacherfüllung verjähren in 12 Monaten ab Gefahrübergang; Entsprechendes gilt für Rücktritt und Minderung. 
Diese Frist gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 
(Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt, bei Vorsatz, bei arglistigem Ver-
schweigen des Mangels sowie bei Nichteinhaltung einer Beschaffenheitsgarantie. Aufwendungsersatzansprüche des Bestel-
lers gemäß § 445a BGB (Rückgriff des Verkäufers) verjähren ebenfalls in 12 Monaten ab Gefahrübergang, vorausgesetzt 
der letzte Vertrag in der Lieferkette ist kein Verbrauchsgüterkauf. Die gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hem-
mung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt 

(4) Mängelrügen des Bestellers haben unverzüglich schriftlich zu erfolgen. 
(5) Bei Mängelansprüchen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem Umfang zurückbehalten werden, die in einem angemes-

senen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Ein Zurückbehaltungsrecht des Bestellers besteht nicht, wenn 
seine Mängelansprüche verjährt sind. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, ist Riedel berechtigt, die ihm entstandenen Auf-
wendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen. 

(6) Schlägt die dritte Nacherfüllung fehl, kann der Besteller unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche gemäß Nr. 9 vom 
Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. 

(7) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheb-
licher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge 
fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauar-
beiten, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht 
vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Besteller oder von Dritten unsachgemäß 
Änderungen, Ein-/Ausbau- oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden 
Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 

(8) Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen sind insoweit ausgeschlos-
sen, als die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die 
Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen 
Gebrauch. Dies gilt entsprechend für Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers gemäß § 445a BGB (Rückgriff des Ver-
käufers), vorausgesetzt der letzte Vertrag in der Lieferkette ist kein Verbrauchsgüterkauf. 



 
   Allgemeine Verkaufsbedingungen  

 

 

   
  

                      Riedel Trafobau GmbH 
 

 

Dokumentennummer Version-Nummer Gültig ab Seite 

WG_RTI-VT-RL-0232     2 05.02.2026 Seite 3 von 4 
 

(9) Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen Riedel gemäß § 445a BGB (Rückgriff des Verkäufers) bestehen nur insoweit, als 
der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getrof-
fen hat. 

(10) Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei arglistigem 
Verschweigen des Mangels, bei Nichteinhaltung einer Beschaffenheitsgarantie, bei Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit und bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch Riedel. Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. Weitergehende oder andere 
als in diesem § 6 geregelten Ansprüche des Bestellers wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen. 

 
 
§ 7 Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte - Rechtsmängel 
(1) Sofern nicht anders vereinbart, ist Riedel verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land des Lieferorts ohne Verletzung von 

gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen 
der Verletzung von Schutzrechten durch von Riedel erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Besteller 
berechtigte Ansprüche erhebt, haftet Riedel gegenüber dem Besteller innerhalb der in § 6 Nr. 3 bestimmten Frist wie folgt: 
a) Riedel wird nach seiner Wahl auf seine Kosten für die betreffenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, 

sie so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist dies Riedel nicht zu angemessenen 
Bedingungen möglich, stehen dem Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu. 

b) Die Pflicht von Riedel zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach § 10. 
c) Die vorstehend genannten Verpflichtungen von Riedel bestehen nur, soweit der Besteller Riedel über die vom Dritten 

geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und Riedel alle Ab-
wehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Besteller die Nutzung der Lieferung aus 
Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass 
mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist. 

(2) Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat. 
(3) Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Be-

stellers, durch eine von Riedel nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Be-
steller verändert oder zusammen mit nicht von Riedel gelieferten Produkten eingesetzt wird. 

(4) Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Nr.1a) geregelten Ansprüche des Bestellers im Übrigen die Bestim-
mungen des § 6 Nr. 5, 8 und 9 entsprechend. 

(5) Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen des Art. § 6 entsprechend. 
(6) Weitergehende oder andere als die in diesem § 7 geregelten Ansprüche des Bestellers gegen Riedel und dessen Erfüllungs-

gehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen. 
 

 
§ 8 Erfüllungsvorbehalt 
 
(1) Die Vertragserfüllung steht unter dem Vorbehalt, dass keine Hindernisse aufgrund von deutschen sowie sonstigen anwend-

baren nationalen, EU- oder internationalen Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts sowie keine Embargos oder sonstige 
Sanktionen entgegenstehen. 

(2) Der Besteller ist verpflichtet, alle Informationen und Unterlagen beizubringen, die für die Ausfuhr, Verbringung bzw. Einfuhr 
benötigt werden. 
 

 
§ 9 Eigentumsvorbehalt 
 
(1) Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum von Riedel bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den 

Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die Riedel zu-
stehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20 % übersteigt, wird Riedel auf Wunsch des Bestellers einen 
entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben; Riedel steht die Wahl bei der Freigabe zwischen verschiedenen Si-
cherungsrechten zu. 

(2) Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung unter-
sagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung ge-
stattet, dass der Wiederverkäufer von seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf 
den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat. 

(3) Veräußert der Besteller Vorbehaltsware weiter, so tritt er bereits jetzt seine künftigen Forderungen aus der Weiterveräuße-
rung gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten einschließlich etwaiger Saldoforderungen sicherungshalber an Riedel ab, 
ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Gegenständen 
weiter veräußert, ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der Besteller denjenigen Teil der 
Gesamtpreisforderung an Riedel ab, der dem von Riedel in Rechnung gestellten Preis der Vorbehaltsware entspricht. 

(4) Dem Besteller ist es gestattet, die Vorbehaltsware zu verarbeiten oder mit anderen Gegenständen zu vermischen oder zu 
verbinden. Die Verarbeitung erfolgt für Riedel. Der Besteller verwahrt die dabei entstehende neue Sache für Riedel mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Die neue Sache gilt als Vorbehaltsware. 

(5) Der Besteller und Riedel sind sich bereits jetzt darüber einig, dass bei Verbindung oder Vermischung mit anderen, nicht 
Riedel gehörenden Gegenständen Riedel in jedem Fall Miteigentum an der neuen Sache in Höhe des Anteils zusteht, der 
sich aus dem Verhältnis des Wertes der verbundenen oder vermischten Vorbehaltsware zum Wert der übrigen Ware zum 
Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung ergibt. Die neue Sache gilt insoweit als Vorbehaltsware. 
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(6) Die Regelung über die Forderungsabtretung nach Nr. 3 gilt auch für die neue Sache. Die Abtretung gilt jedoch nur bis zur 
Höhe des Betrages, der dem von Riedel in Rechnung gestellten Wert der verarbeiteten, verbundenen oder vermischten 
Vorbehaltsware entspricht. 

(7) Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er, ohne dass es weiterer 
besonderer Erklärungen bedarf, auch seine Forderung, die ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, mit allen Neben-
rechten sicherungshalber in Höhe des Verhältnisses des Wertes der verbundenen Vorbehaltsware zu den übrigen verbun-
denen Waren zum Zeitpunkt der Verbindung an Riedel ab. 

(8) Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung abgetretener Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt. Bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes, insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, 
Wechselprotest oder begründeten Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit des Bestel-
lers, ist Riedel berechtigt, die Einziehungsermächtigung des Bestellers zu widerrufen. Außerdem kann Riedel nach vorheriger 
Androhung unter Einhaltung einer angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offenlegen, die abgetretenen Forderungen 
verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Besteller gegenüber dem Kunden verlangen. 

(9) Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Besteller Riedel unverzüglich 
zu benachrichtigen. Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Besteller Riedel unverzüglich die zur Gel-
tendmachung seiner Rechte gegen den Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen aus-
zuhändigen. 

(10) Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist Riedel nach erfolglosem Ablauf einer dem Be-
steller gesetzten angemessenen Frist zur Leistung neben der Rücknahme auch zum Rücktritt berechtigt; die gesetzlichen 
Bestimmungen über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. 
In der Rücknahme bzw. der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes oder der Pfändung der Vorbehaltsware durch Rie-
del liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, Riedel hätte dies ausdrücklich erklärt. 
 
 

§ 10 Sonstige Schadensersatzansprüche - Vertragsanpassung 
 

(1) Soweit nicht anderweitig in diesen Verkaufsbedingungen geregelt, sind Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen Verletzung von Pflichten aus dem 
Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit Riedel nach dem Produkthaftungs-
gesetz haftet, bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit von Inhabern, gesetzlichen Vertretern oder leitenden Angestellten, bei 
Arglist, bei Nichteinhalten einer übernommenen Garantie oder wegen der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Ver-
tragspflicht. 

(2) Der Schadensersatz bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist auf den vertragstypisch, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt, soweit nicht ein anderer der vorbezeichneten Fälle in Nr. 3 vorliegt. 

(3) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.  
(4) Soweit die Schadensersatzhaftung gegenüber Riedel ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf 

die persönliche Schadensersatzhaftung gegenüber Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen 
von Riedel. 

 
 
§ 11 Gerichtsstand – Erfüllungsort 
 
(1) Sofern der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuch, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-

rechtliches Sondervermögen ist, ist der Geschäftssitz von Riedel ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für 
alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten; Riedel ist jedoch berechtigt, den 
Besteller auch an seinem Geschäftssitz oder am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß dieser Lieferbedingungen zu 
verklagen. Vorstehendes gilt auch für Unternehmer im Sinne von § 14 BGB. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbeson-
dere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt. 

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen. 

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Geschäftssitz von Riedel Erfüllungsort. 
 
 

§ 12 Verbindlichkeit des Vertrages 
 
Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen in seinen übrigen Teilen verbindlich. Das gilt n icht, 
wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen würde. 
 

 
   

 


